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- Beispielsweise kann der Vermerk am Schluß x!es Protokolls 
lauten:
"An der Vernehmung nahm in der Zeit von ... bis ... 
ein leitender (zweiter) Mitarbeiter des Untersuchungs
organs teil" .
Im Protokoll können Vermerke angebracht werden, wie
"An der weiteren Vernehmungsführung beteiligt sich ein 
leitender (zweiter) Mitarbeiter des Untersuchungsorgans"
• * *

"Der leitende (zweite) Mitarbeiter des Untersuchungsorgans 
nimmt an der weiteren Vernehmung nicht mehr teil".

- zur Wiedergabe des Ausdrucksgeschehens des Beschuldigten. 
Derartige Informationen werden nur in Ausnahnief allen 
für die Beweisführung Bedeutung e rlangen
Solche zu dokumentierenden E r s e h e k ö n n e n  insbesondere 
äußere Verhaltensweisen Beschuldig"^^1 sein (Schreien, Zu
halten der Ohren, Absingen \$on Liedern, sinnwidrige Antworten 
auf gestellte Fragen, Veris‘%enJg den Vernehmungsraum zu verlassen 
usw.) die die ordnungs^snalße Führung der Beschuldigtenvernch- 
mung unmöglich machen sollen. Darüber hinaus können manchmal 
auch bestimmte emotional bedingte Erscheinungen (z. B. längeres 
Schweigen nach bestimmten Fragen, Gefühlsausbrüche, die die 
Weiterführung der Vernehmung zeitweilig unmöglich machen) 
dokumentierungswürdig sein.

Es ist zu beachten, daß nur die objektive feststellbare Er- 
scheinungsform dargestellt wird und -'.eine Einschätzung der 
Ursachen vorgenommen wird.

Beispielsweise können solche Vermerke im Vernehmungs
protokoll lauten:
"Nach dom Stellen der Frage ...
hat der Beschuldigte (Uhrzeit) keine Äußerungen ge
tätigt. Mehrere Aufforderungen dazu ließ er unbeachtet", 
o d e r
"Wegen ständigem Weinens der Beschuldigten wurde die 
Fragestellung von ... bis ... unterbrochen" .


